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Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Ausfiihrung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz
fir das Schuljahr 2023/2024

Vom 25. Mai 2023

Auf Grund des § 93 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102),
der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) geandert worden
ist, verordnet das Ministerium fiir Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem Ministerium der
Finanzen sowie mit Zustimmung der fur Schulen und fir Haushalt und Finanzen zustandigen
Landtagsausschuisse:

Artikel 1
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Die Verordnung zur Ausfiihrung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 18. Marz 2005 (GV. NRW. S.

218), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. April 2022 (GV. NRW. S. 721) geandert

worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Nach § 7 werden die folgenden §§ 8 bis 10 eingefligt:

«$8
Relationen ,Schiilerinnen und Schiiler je Stelle’

(1) Die Relationen ,Schiilerinnen und Schiiler je Stelle’ betragen nach MaBgabe des Haushalts
1. Grundschule 21,95

2. Hauptschule 17,86

3. Realschule 20,19

4. Sekundarschule 16,27

5. Gymnasium

a) Sekundarstufe | (G 8) 19,17

b) Sekundarstufe | (G 9) 19,87

c) Sekundarstufe 1112,70

6. Gesamtschule

a) Sekundarstufe 118,63

b) Sekundarstufe 1112,70

7. Berufskolleg

a) Bildungsgange der Berufsschule

aa) Fachklassen des dualen Systems, einfachqualifizierend
Vollzeit 16,18

Teilzeit 41,64

bb) Fachklassen des dualen Systems, doppelqualifizierend
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Vollzeit 14,34
Teilzeit 38,37
cc) Ausbildungsvorbereitung
Vollzeit 16,18
Teilzeit 41,64

dd) Ausbildung nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
4. Mai 2020 (BGBI. | S. 920), das zuletzt durch Artikel

2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1174) geandert worden ist, oder nach § 42r der
Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI. | S.
3074; 2006 | S. 2095), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 2022 (BGBI. |
S. 2009) gesndert worden ist, 31,60 (SLR analog FOS BK)

b) Bildungsgange der Berufsfachschule

aa) einjahrig, berufliche Kenntnisse (Voraussetzung: Erster Schulabschluss) 16,18

bb) einjahrig, berufliche Kenntnisse (Voraussetzung: Erweiterter Erster Schulabschluss) 16,18
cc) zweijahrig, berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife 16,18

dd) zweijahrig, Berufsabschluss nach Landesrecht und Fachoberschulreife 14,34

in dreijahriger Teilzeitform 27,28

in vierjahriger Teilzeitform 38,37

ee) zweijahrig, Berufsabschluss nach Landesrecht (Voraussetzung: Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife (schulischer Teil)) 16,18

ff) dreijahrig, berufliche Kenntnisse und allgemeine Hochschulreife 14,34

gg) dreijahrig, dreieinhalbjahrig und vierjahrig, Berufsabschluss nach Landesrecht und Fach-
hochschulreife oder allgemeine Hochschulreife 14,34

c¢) Bildungsgénge der Fachoberschule

aa) einjahrig, berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife (FOS 12 B) 14,34
in zweijahriger Teilzeitform 38,37

in dreijahriger Teilzeitform 41,64

bb) zweijahrig, berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife (FOS 11, 12)

Klasse 11 41,64
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Klasse 12 Vollzeit 14,34

cc) einjahrig, berufliche Kenntnisse und allgemeine Hochschulreife (FOS) 14,34
in zweijahriger Teilzeitform 38,37

d) Bildungsgange der Fachschule

aa) Vollzeit 16,18

bb) Teilzeit 38,37

cc) Dreijahrige Fachschule 27,28

e) bei halbjahrig endenden Bildungsgangen verdoppelt sich die entsprechende Relation fiir das
letzte Schuljahr,

8. Forderschulen

a) Forderschwerpunkte im Bereich der Lern- und Entwicklungsstérungen (Lernen, Emotionale
und soziale Entwicklung, Sprache) 9,92

b) Forderschwerpunkt Sehen (Blinde) 5,89

c) Forderschwerpunkt Héren und Kommunikation (Gehérlose) 5,89

d) Foérderschwerpunkt Geistige Entwicklung 6,14

e) Férderschwerpunkt Kérperliche und motorische Entwicklung 5,89
f) Forderschwerpunkt Sehen (Sehbehinderte) 7,83

g) Foérderschwerpunkt Horen und Kommunikation (Schwerhorige) 7,83

h) Intensivpadagogische Férderung bei Schwerstbehinderung geman § 15 der Ausbildungsord-
nung sonderpadagogische Forderung vom 29. April 2005 (GV. NRW. S. 538, ber. S. 625), die zu-
letzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 23. Marz 2022 (GV. NRW. S. 405) geandert worden ist,
(auBer Emotionale und soziale Entwicklung) 4,17

9. Klinikschule 5,89

10. Weiterbildungskolleg
a) Abendrealschule

aa) Vollbeleger 22,77
bb) Teilbeleger 35,00

b) Abendgymnasium
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aa) Vollbeleger 18,18
bb) Teilbeleger 41,90
c) Kolleg

aa) Vollbeleger 12,55

bb) Teilbeleger 29,96.

(2) Das fur das Schulwesen zustandige Ministerium kann in besonderen Fallen, insbesondere fir
Schulversuche sowie bei Férderschulen und Klinikschulen, die Relationen nach den jeweiligen
Erfordernissen abweichend von Absatz 1im Einvernehmen mit dem flir Finanzen zustandigen
Ministerium festsetzen. Es wird ferner ermachtigt, bei notwendiger Aufteilung des Unterrichts in
Theorieunterricht und fachpraktische Unterweisung im Rahmen der in Absatz 1 festgelegten Re-
lationen Umrechnungen in Teilrelationen vorzunehmen.

§9
Unterrichtsmehrbedarf

(1) Das fur das Schulwesen zustandige Ministerium kann den Schulaufsichtsbehorden flir den
Unterrichtsmehrbedarf einen Ganztagsstellenzuschlag fur Grundschulen, fiir die Sekundarstufe |
sowie flr Forderschulen mit dem Forderschwerpunkt Lernen in Hohe von 20 Prozent und fir die
Ubrigen Foérderschulen und die Klinikschulen in Hohe von 30 Prozent der Grundstellenzahl zu-
weisen. Fur die Berechnung des Ganztagsstellenzuschlags an den Férderschulen ist zusatzlich
der Unterrichtsmehrbedarf nach Absatz 2 Nummer 12 zu bericksichtigen.

(2) Das fur das Schulwesen zustandige Ministerium kann den Schulaufsichtsbehérden nach na-
herer Bestimmung des Haushalts zusatzliche Stellen oder Mittel fir den Unterrichtsmehrbedarf
zuweisen, insbesondere:

1. fir besondere Unterrichtsangebote,

2. fur Schulversuche, Modellversuche und Entwicklungsvorhaben,

3. fur den Hausunterricht erkrankter Schilerinnen und Schiiler,

4. zur voribergehenden Absicherung der Personalressource fir kleine Schulen in Auflésung,

5. fur Integrationshilfen, herkunftssprachlichen Unterricht und fiir Schiilerinnen und Schiler mit
schwierigen Ausgangslagen,
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6. fir die Ganztagsfoérderung in Hauptschulen und Férderschulen in der Sekundarstufe | mit er-
weitertem Ganztagsbetrieb in Hohe von insgesamt 30 Prozent der Grundstellenzahl,

7. fur die sonderpadagogische Férderung an allgemeinbildenden weiterfiihrenden Schulen
(Lehrkrafte fiir Sonderpadagogik, Lehrkrafte anderer Lehramter),

8. fir multiprofessionelle Teams und zur Unterstlitzung der Inklusion (Lern- und Entwicklungs-
stérungen) an Berufskollegs,

9. flir die Inklusion an Berufskollegs auBerhalb der Lern- und Entwicklungsstérungen,

10. fur multiprofessionelle Teams zur Begleitung der Beschulung zugewanderter Jugendlicher an
Berufskollegs,

1. fur Lehrkrafte fiir Sonderpadagogik in der Grundschule,

12. fUr die Forderung der Schilerinnen und Schuler an Férderschulen mit dem Férderschwer-
punkt Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache (Mehrbedarf I) sowie mit einer besonde-
ren Auspragung des Foérderschwerpunkts Emotionale und soziale Entwicklung (Mehrbedarf II),

13. fur Stellen fur Personen aus anderen padagogischen Berufsgruppen (multiprofessionelle
Teams) im Gemeinsamen Lernen an Grundschulen sowie an allgemeinbildenden weiterfiihren-
den Schulen,

14. fur Stellen zur Anpassung der Relationen ,Schiilerinnen und Schiiler je Stelle’ fur den Bil-
dungsgang berufliches Gymnasium von 14,34 auf 12,70 sowie

15. fur Stellen fiir Fachkrafte aus anderen padagogischen Berufsgruppen an Forderschulen (mul-
tiprofessionelle Teams).

§10
Ausgleichsbedarf

(1) Das fir das Schulwesen zustandige Ministerium kann den Schulaufsichtsbehdrden zusatzli-
che Stellen oder Mittel zuweisen zum Ausgleich fir:

1. Vertretungsunterricht, insbesondere bei langfristigen Erkrankungen und Mutterschutz sowie
flir eine Vertretungsreserve Grundschule,

2. Tatigkeit von Lehrkraften, die gleichzeitig als Fachleiterinnen oder Fachleiter an einem Zen-
trum fur schulpraktische Lehrerausbildung tatig sind, sowie

3. Personalratstatigkeit und Tatigkeit in einer Schwerbehindertenvertretung in Héhe der gewahr-
ten Anrechnungsstunden.
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(2) Das fir das Schulwesen zustandige Ministerium kann den Schulaufsichtsbehérden nach na-
herer Bestimmung des Haushalts zusatzliche Stellen oder Mittel zuweisen, insbesondere zum
Ausgleich fur Lehrerinnen und Lehrer, denen die Vorgriffsstunde zurlickgewahrt wird, fur Fort-
bildung und Qualifikation, fir Medienberatung und Datenschutz, fir Ansprechpersonen fir LOGI-
NEO NRW, zur Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten in den Praxiselementen nach
dem Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 250) geandert worden ist, fur Curriculument-
wicklung, flr Aufgaben der inneren Schulentwicklung, fur Schulversuche, flr Fachberatung in
der Schulaufsicht, fir Berufs- und Studienorientierung, flr Beratung zur Suchtvorbeugung, fur
Beratung fur den Schulsport, fir Schulbuchgenehmigung und Softwareberatung, flr die flachen-
deckende Unterrichtsausfallerhebung, zur Unterstiitzung des Inklusionsprozesses, fur die Mitar-
beit in Kommunalen Integrationszentren zur Férderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien und fur die Pravention und Intervention gegen Antisemitismus, Rechtsextre-
mismus und Linksextremismus, Salafismus, flr das Programm ,Internationale Lehrkrafte Fordern
(ILF)' sowie fur Entlastungen beim Seiteneinstieg im Zusammenhang mit dem Dualen Master."

2.1n § 13 Absatz 2 wird die Angabe ,,2023" durch die Angabe ,2024" ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft.

Disseldorf, den 25. Mai 2023

Die Ministerin fur Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee Feller

GV.NRW. 2023 S. 298

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 717


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2009-s308
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2023-16

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz für das Schuljahr 2023/2024 


